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1. Rechtsgrundlagen 

Den Rechtsrahmen für die Gewährung der Heranführungshilfe der EU an die Türkei im Zeitraum 
vom 1.1.2014 bis zum 31.12.2020 bilden die Verordnungen des Europäischen Parlaments und 
des Rates (EU) Nr. 231/2014 vom 11.03.2014 zur Schaffung eines Instruments für Heranführungs-
hilfe (IPA II)1, (EU) Nr. 236/2014 vom 11.3.2014 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften und 
Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union für die Finanzierung des auswärtigen 
Handelns2, die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 447/2014 der Kommission vom 2.5.2014 mit 
spezifischen Vorschriften für die Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA II)3 
und die gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 abgeschlossene Rahmenvereinba-
rung4 zwischen der Türkei und der Kommission über die Durchführung der Heranführungshilfe 
(IPA II).  Die vorgenannten Verordnungen sind im Hinblick auf die Gewährung und Durchfüh-
rung der Heranführungshilfe an die Türkei Bestandteil der Rahmenvereinbarung geworden.  

2. Finanzstatus der Heranführungshilfe der EU an die Türkei (IPA II) 

Die Heranführungshilfe IPA II für die Beitrittskandidaten ist mit insgesamt 11,69 Mrd. Euro (indi-
kativ) ausgestattet. Im laufenden Förderzeitraum 2014 – 2020 sind daraus für die Türkei Mittel in 
Höhe von 4,45 Mrd. Euro (indikativ) vorgesehen.5 Die EU-Kommission hat auf Nachfrage den fol-
genden Stand der Zahlungen aus IPA II-Mitteln für die Türkei übermittelt:  

- Von den bisher insgesamt für die Türkei festgelegten 1,65 Mrd. Euro sind bislang 
215,3 Mio. Euro vertraglich gebunden und 203,5 Mio. Euro ausgezahlt. 
 

- Für den Sektor Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind 780,5 Mio. Euro festgelegt. Von 
diesen festgelegten Mitteln wurden 190,4 Mio. Euro vertraglich gebunden und 
193,6 Mio. Euro ausgezahlt. 
 

- Für den Sektor Wettbewerb und Wachstum sind 79 Mio. Euro festgelegt. Davon wurden 
bisher keine Mittel vertraglich gebunden oder ausgezahlt. 
 

                                     

1 ABl. L 77/11 vom 15.3.2014. 

2 ABl. L 77/95 vom 15.3.2014. 

3 ABl. L 132/32 vom 3.5.2014. 

4 Framework Agreement between the Republic of Turkey and the European Commission on the Arrangements for 
Implementation of Union Financial Assistance to the Republic of Turkey under the Instrument for Pre-Acces-
sion Assistance (IPA II), abgerufen am 14.6.2017 unter: http://www.ab.gov.tr/files/ipaii_framework_agree-
ment_original.pdf 

5 Die jährlichen Mittel werden vom Europäischen Parlament und vom Rat in den Grenzen des MFR 2014-2020 
bewilligt. Die bewilligten Mittel werden in Programmen festgelegt, die sich nach Sektoren gliedern (Art. 7 und 
15 Verordnung (EU) Nr. 231/2014). Für 2017 sind 636,4 Mio. Euro vorgesehen und für die Jahre 2018 bis 2020 
insgesamt 1,94 Mrd. Euro. Vgl. BT-Drs. 18/10686, S. 4. 
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- Darüber hinaus sind mehrjährige sektorspezifische Programme für die Türkei aus IPA II-
Mitteln festgelegt: 

 für Transport – 315,2 Mio. Euro festgelegt, bislang keine vertragliche Bin-
dung und keine Auszahlung 

 Umwelt und Klima – 181,9 Mio. Euro festgelegt, davon 25 Mio. Euro ver-
traglich gebunden und 10 Mio. Euro ausgezahlt. 

 Für Wettbewerb und Innovation - 129,8 Mio. Euro festgelegt, bislang keine 
vertragliche Bindung und keine Auszahlung. 

 Für Erziehung und Beschäftigung – 166,2 Mio. Euro festgelegt, bisher keine 
vertragliche Bindung und keine Auszahlung. 
 

- 167,3 Mio. Euro an IPA II-Mitteln wurden eingesetzt zur Beteiligung der Türkei an EU-
Programmen und EU-Agenturen, namentlich für Erasmus+, Horizon 2020, Customs 2020, 
Fiscalis 2020, COSME, EaSI, Civil Protection Mechanism, the Environment Agency and 
the European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction. 
 

 

 

 

*** 


